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VERORDNUNG (EU) Nr. 216/2013 DES RATES 

vom 7. März 2013 

über die elektronische Veröffentlichung des Amtsblatts der 
Europäischen Union 

Artikel 1 

(1) Das Amtsblatt wird gemäß dieser Verordnung in elektronischer 
Form in den Amtssprachen der Organe der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

(2) Unbeschadet des Artikels 3 besitzt nur das in elektronischer Form 
veröffentlichte Amtsblatt (im Folgenden „elektronische Ausgabe des 
Amtsblatts“) Echtheit und entfaltet Rechtswirkungen. 

Artikel 2 

▼M2 
(1) Die elektronische Ausgabe des Amtsblatts wird unter technischen 
Bedingungen veröffentlicht, die die Echtheit, Unverfälschtheit und Un
veränderlichkeit seines Inhalts gewährleisten. 

Das zur Gewährleistung der Echtheit eingerichtete System wird auf der 
EUR-Lex-Website dokumentiert und ermöglicht eine einfache Überprü
fung der Echtheit der elektronischen Ausgabe des Amtsblatts. 

▼B 
(2) Die elektronische Ausgabe des Amtsblatts enthält Angaben zum 
Datum ihrer Veröffentlichung. 

(3) Die elektronische Ausgabe des Amtsblatts wird der Öffentlichkeit 
auf der EUR-Lex-Website in einem nicht veralteten Format dauerhaft 
zugänglich gemacht. Die Abfrage ist kostenlos. 

▼M2 
(4) Sind aufgrund einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäi
schen Union oder zum Schutz personenbezogener Daten gemäß Rechts
akten der Union, insbesondere der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ), bestimmte Angaben im 
Amtsblatt nach ihrer Veröffentlichung zu entfernen, so wird eine neue 
Fassung der elektronischen Ausgabe des betreffenden Amtsblatts zusam
men mit einem entsprechenden Hinweis zugänglich gemacht. Die ur
sprüngliche Fassung der elektronischen Ausgabe des betreffenden Amts
blatts wird auf unbegrenzte Zeit im Archiv des Amts für Veröffent
lichungen unter technischen und organisatorischen Bedingungen auf
bewahrt, mit denen gewährleistet wird, dass die ursprüngliche Fassung 
ausschließlich gemäß dem Unionsrecht offengelegt werden kann. 

Artikel 3 

(1) Kann die elektronische Ausgabe des Amtsblatts aufgrund unvor
hersehbarer außergewöhnlicher Störungen der beteiligten Informations
systeme nicht auf der EUR-Lex-Website veröffentlicht werden, so wird 
die Ausgabe des betreffenden Amtsblatts in gedruckter Form veröffent
licht. Diese Ausgabe erhält Echtheitsstatus und entfaltet Rechtswirkung. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 
(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).
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(2) Sobald die in Absatz 1 genannten Informationssysteme wieder
hergestellt sind, wird die elektronische Ausgabe des Amtsblatts, die der 
gemäß Absatz 1 veröffentlichten Ausgabe entspricht, auf der EUR-Lex- 
Website zugänglich gemacht. Ab diesem Zeitpunkt gilt die elektronische 
Ausgabe als die einzige Ausgabe mit Echtheitsstatus und entfaltet 
Rechtswirkung. 

(3) Die elektronischen Ausgaben des Amtsblatts, die den nach dem 
1. Juli 2013 veröffentlichten gedruckten Ausgaben des Amtsblatts ent
sprechen, denen Echtheit zukommt, gelten ab 14. März 2024 als die 
einzigen Ausgaben, denen Echtheit zukommt. 

▼B 

Artikel 4 

(1) Die Zuständigkeit des Amts für Veröffentlichungen im Zusam
menhang mit der elektronischen Ausgabe des Amtsblatts erstreckt sich 
auf 

a) seine Veröffentlichung und die Sicherstellung seiner Echtheit; 

b) die Installierung, den Betrieb und die Pflege des Informationssys
tems, mit dessen Hilfe die elektronische Ausgabe des Amtsblatts 
erstellt wird, sowie die Nachrüstung des Systems entsprechend künf
tigen technischen Entwicklungen; 

c) die Installierung und Erweiterung der technischen Hilfsmittel, mit 
denen die elektronische Ausgabe des Amtsblatts für alle Nutzer zu
gänglich gemacht wird; 

d) die Festlegung der internen Sicherheits- und Zugangsvorschriften für 
das Informationssystem, mit dem die elektronische Ausgabe des 
Amtsblatts produziert wird; 

e) die Speicherung und Archivierung der Dateien und deren Hand
habung entsprechend künftigen technischen Entwicklungen. 

(2) Das Amt für Veröffentlichungen übt seine in Absatz 1 beschrie
bene Zuständigkeit im Einklang mit dem Beschluss 2009/496/EG, Eu
ratom aus. 

Artikel 5 

Diese Verordnung tritt am ersten Tag des vierten Kalendermonats nach 
ihrer Annahme in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼M2
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